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«Mietrecht fiir die Praxis»

Wenn man heute ein 263 Seiten umfas-
sendes Buch braucht, um mit dem Miet-
recht klarzukommen, so zeigt dies deut-
lich, wie fragwiirdig vieles geworden ist.
Unter dem Titel «Mietrecht fiir die Pra-
xis» hat der Schweizerische Mieterver-
band eine iiberarbeitete Ubersetzung des
welschen «Guide du Locataire» heraus-
gegeben, die eben diese Seitenzahl um-
fasst.

Es ist den Autoren zuzugestehen, dass
sie dank viel juristischer Sachkenntnis
das Flickwerk unseres heutigen Miet-
rechts einigermassen anschaulich darzu-
stellen vermochten. Auch so mussten
aber viele praktische Fragen offenblei-
ben, die fiir Mieter und Vermieter beson-
ders interessant wiren. Zu nennen wiren
hier beispielsweise die Nebenkosten und
die Mietzinserh6hungen infolge von Re-
novationen.

Genossenschaftliche Eigenheiten

Das «Mietrecht fiir die Praxis» ist von
Anwilten geschrieben worden. Dies
macht seine Anwendung in der Praxis
der Baugenossenschaften etwas proble-
matisch. Zum einen wird eben anwalt-
schaftlich argumentiert, indem die Inter-
essen und Argumente der Mieterseite do-
minieren. In einer Genossenschaft ist
aber in der Regel der Mieter auch Mit-
glied. Das heisst, dass im Mietverhéltnis
nicht nur seine personlichen Interessen
gelten, sondernin gleicher Weise jene der
Genossenschaft, auf die er sich durch
den Beitritt ausdriicklich verpflichtet hat.
Der gerechte Ausgleich zwischen den
personlichen, momentanen Interessen
einerseits und dem sozialen und langfri-
stigen Anliegen der Genossenschaft an-
derseits ist eine schwere Aufgabe. Zu ih-
rer Losung kann das «Mietrecht in der
Praxis» nicht viel beitragen.

Anwaltschaftlich ist das Buch auch in
einem zweiten Sinne. Die juristische
Denkweise herrscht vor. Nun sind aber
die Genossenschaften nach kaufménni-
scher Art gefiihrte Unternehmen. Der
dazu notige kaufménnische Sachver-
stand ist daher auch in einem mietrechtli-
chen Werk unentbehrlich. Das hat nichts
mit Kriamergeist zu tun. Wenn beispiels-
weise eine Genossenschaft tatsdchlich
stets so kalkulieren wiirde, wie dies in
einem Rechenbeispiel auf Seite 121 (Ko-
stenrechnung eines Tiefkiihlers) veran-
schaulicht wird, so bliebe ihr zwar der
Weg zur Schlichtungsstelle erspart. Am
Konkursrichter kdme sie aber auf die
Dauer kaum vorbei. Freilich, der Mieter-
verband hat seine kaufménnischen und
wohnwirtschaftlichen  Schwachstellen

Verordnung zum Bundesbeschluss

iiber Massnahmen im Mietwesen

Der seit 1. April 1983 geltende, abgedn-
derte Art. 4:

Nicht oder nur teilweise unterstellte Ka-
tegorien von Wohnungen und Geschiifts-
ridumen

! Die im Bundesbeschluss vorgesehe-
nen Massnahmen sind auf Wohnungen
und Einfamilienhduser fiir den Luxus-
bedarf mit sechs oder mehr Wohnréu-
men (ohne Kiiche) sowie auf Ferien-
wohnungen nicht anwendbar.

2 Fiir Wohnungen, die mit Hilfe von
Bund, Kanton oder Gemeinde bereit-
gestellt werden und deren Mietzinsge-
staltung der Kontrolle durch die Be-
horden unterstellt ist, gelten die folgen-
den Bestimmungen des Bundesbe-
schlusses:

adie Zwingenderklirung von Vor-
schriften des  Obligationenrechts
(Art.5);

b die Bestimmungen iiber Sicherheits-
leistungen des Mieters (Art.6), die Ne-
benkosten (Art.8), die Kiindigung (Art.
12, 13), missbriauchliche Mietzinse
(Art.14 Abs.2), andere missbriuchli-
che Forderungen (Art.16, 20) sowie
iiber die Kiindigung im Zusammen-
hang mit einer Mietzinserh6hung (Art.
18 Abs.3). Auszeichnung durch die Red.

erkannt. Verbandsprisident Dr. Roland
Gmiir ist fest entschlossen, sie auszubes-
sern, wie er an der letzten Generalver-
sammlung erklart hat.

Eine problematische Revision

Seit dem 1.April 1983 sind die mit 6f-
fentlicher Hilfe erstellten Wohnungen,
deren Mietzinse behordlich kontrolliert
werden, ebenfalls teilweise dem Bundes-
beschluss iiber Massnahmen gegen Miss-
briauche im Mietwesen unterstellt (ver-
gleiche Kasten). Den Formulierungen,
die sich die Beamten im Volkswirt-
schaftsdepartement dazu einfallen lies-
sen, konnen die Verfasser indessen nicht
nur Gutes abgewinnen. Sie schafften
«mehr Verwirrung als Klarheit», und es
sei eine «eigenartige Auswahl» getroffen
worden. -

In der Tat sind die nunmehr giiltigen
Bestimmungen von Artikel 4 der Verord-
nung keine gesetzgeberische Meisterlei-
stung. Dies ist meine personliche Mei-
nung. Die offizielle Kritik des SVW an
dem ihm im Vernehmlassungsverfahren
unterbreiteten Entwurf des Departemen-
tes war hoflicher, aber ebenso deutlich.
Gefruchtet hat sie wenig. An der neuen
Fassung von Artikel 4, Absatz 2 der Ver-
ordnung zum BMM kann nur ein notori-
scher Prozesshansel Freude haben oder
jemand, der die Anliegen des Mieter-
schutzes in einem Meer von Paragraphen
versenken mochte.

Unmstrittener Formularzwang

In einem Punkt miissen wir den Verfas-
sern von «Mietrecht in der Praxis» klar
widersprechen und sie um eine Berichti-
gung ersuchen. Sie schreiben, die neue
Fassung der Verordnung lasse «insbe-
sonders die Frage unbeantwortet, ob Er-
hoéhungen der behordlich kontrollierten

Mietzinserh6hungen
ohne amtliches Formular

Das Bundesamt fiir Wohnungswesen
hat uns auf eine Anfrage hin mitgeteilt:
«Wir teilen Thre Auffassung, die be-
sagt, dass fiir die Ankiindigung der be-
hordlich kontrollierten Mietzinserho-
hungen kein amtliches Formular ver-
wendet werden muss. Wenn bei der Re-
vision von Art.4 der VO zum BMM die
Einfithrung des Formulars fiir die amt-
lich kontrollierten Mietzinserhéhun-
gen beabsichtigt gewesen wire, so hitte
dies ohne Zweifel einen ausdriickli-
chen Hinweis auf Art.18 Abs.2 erfor-
dert. Dem widerspricht auch nicht die
Erwdhnung von Art.18 Abs.3, denn
dort ist ganz klar nur von den Kiindi-
gungen im Zusammenhang mit einer
Mietzinserhohung die Rede.

Eine andere Losung gilt fiir die <ande-
ren missbriuchlichen Forderungen.
Bei diesen wird auf Art.16 und Art.20
BMM verwiesen. Da in Art.20 aus-
driicklich die Mitteilungspflicht nach
Art. 18 statuiert wird, besagt dies, dass
in diesem Bereich tatsdchlich die Ver-
wendung des amtlichen Formulars er-
forderlich ist. Die unterschiedliche Be-
handlung der <anderen Forderungen»
lasst sich auch durchaus rechtfertigen,
handelt es sich doch im wesentlichen
um Forderungen des Vermieters, die
der behordlichen Kontrolle nicht zu-
géinglich sind. Dem Mieter sollen des-
halb die Uberpriifungsmoglichkeiten
des BMM offenstehen.»

Anmerkung der Redaktion

«Andere missbrauchliche Forderun-
gen» sind Forderungen des Vermieters,
welche weder den Mietzins noch die
Nebenkosten betreffen. Der BMM
nennt als Beispiel «die Klausel, dass
der Mieter die Wohnung oder den Ge-
schiftsraum zu Eigentum tibernimmt,
Aktien oder Mébel kauft, einen Versi-
cherungsvertrag oder andere Gegenge-
schiifte abschliesst», «wenn sie mit
dem Mietverhiltnis in keinem direkten
Zusammenhang stehen und in Ausniit-
zung der Wohnungsnot gestellt wer-
den». (BMM Art. 16)

Uber das Vorgehen bei Mietzinserho-
hungen von Wohnungen mit behérdli-
cher Mietzinskontrolle orientiert das
Merkblatt Nr. 14 des SVW (revidierte
Ausgabe 1983), zu beziehen beim Zen-
tralsekretariat.
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Mietzinse generell (also auch bei amtlich
kontrollierten Mietzinsen, die Red.) auf
amtlichem Formular mitzuteilen und
demzufolge anfechtbar sind. Im Zweifel
wird das einstweilen anzunehmen sein.»

In Wirklichkeit wird die Frage nach
dem amtlichen Formular bei Mietzinser-
héhungen von Wohnungen mit behord-
lich kontrollierten Mietzinsen durch die
Neufassung der Verordnung ganz klar
beantwortet, wenn auch nur indirekt. Es
wird ndmlich nirgends verlangt, dass das
amtliche Formular zu verwenden sei.
«Wenn bei der Revision von Art.4 der
VO zum BMM die Einfiithrung des For-
mulars fiir die amtlich kontrollierten
Mietzinserhohungen beabsichtigt gewe-
sen wire, so hitte dies ohne Zweifel ei-
nen eindeutigen Hinweis auf Art.18,
Abs.2 erfordert.» Dies hat uns das Bun-
desamt fiir Wohnungswesen auf eine An-
frage hin klipp und klar bestétigt (verglei-
che Kasten). Also: Hinde weg vom amt-
lichen Formular bei Mietzinserhohun-
gen, welche von einer Behorde kontrol-
liert werden! Ausser es handle sich um
eine im Zusammenhang damit ausge-
sprochene Kiindigung. Etwas, das sowie-
so nicht der Stil der Baugenossenschaf-
ten ist.

Alles in allem ist das «Mietrecht» ein
niitzliches, aber nicht ohne Vorbehalte zu
verwendendes Handbuch fiir die Verwal-
tung einer Baugenossenschaft. Bei dieser
Gelegenheit sei daran erinnert, dass die
unentgeltliche Beratung des Zentralse-
kretariats fiir die Mitglieder des SVW
auch Mietrechtsfragen umfasst. Ander-
seits ist das Zentralsekretariat dankbar,
wenn es iiber Entscheide orientiert wird,
die auch andere Genossenschaften inter-
essieren kénnten. fn.

Die Mingelrechte
des Bauherrn

Wohnungen werden erstellt,indem der
Bauherr, in unserem Fall die Baugenos-
senschaft, Handwerker und Bauunter-
nehmen mit der Ausfiihrung beauftragt.
Diese erhalten einen sogenannten Werk-
vertrag, der die Arbeiten in einem Lei-
stungsverzeichnis umschreibt. Der Bau-
fuhrer der Genossenschaft beziehungs-
weise des Architekten hat wihrend der
Ausfithrung durch gezielte Kontrollen
eine optimale Arbeit sicherzustellen.
Wenn gebaut wird, sind Méngel, die im
nachhinein auftreten, nicht auszuschlies-
sen. Fiir die Behebung von Mingeln hat
der Unternehmer eine Baugarantie zu lei-
sten, die eine kostenlose Instandstellung
des Werkes gewéhrleistet.

Eine Mingelfeststellung durch die Ge-
nossenschaft erfolgt durch eine techni-
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sche Abnahme unmittelbar nach Fertig-
stellung des Werkes und ein weiteres Mal
vor Ablauf einer zweijihrigen Garantie-
frist. Der Unternehmer hat festgestellte
Mingel aller Art zu beheben, wenn er
nicht nachweisen kann, dass ihn kein
Verschulden trifft. Im letzteren Fall wird
der Bauherr den Verursacher feststellen
und diesen fiir die Schadenbehebung
verantwortlich machen.

Das Recht der Genossenschaft, eine
Maingelbehebung zu verlangen, ist aber
mit den obgenannten Fristen noch nicht
abgeschlossen. Im Obligationenrecht ist
die Verjahrung wie folgt umschrieben:

«Mdngelrechte des Bauherrn verjihren
fiinf Jahre nach der Abnahme des Werkes,
und die Rechte aus Mdngeln, die der Un-
ternehmer absichtlich verschwiegen hat,
verjihren dagegen in zehn Jahren.»

Wir stellen somit fest, dass Fristenab-
laufe mit zum Teil einschrinkender Wir-
kung zu beachten sind.

Uneingeschridnkt ist die Miangelbehe-
bung mit der Garantieabnahme nach
zwei Jahren, wobei fiir den behobenen
Mangel wiederum eine weitere zweijih-
rige Garantiefrist besteht.

Von zwei bis fiinf Jahren besteht die
Frist der verdeckten Méangel. Die wih-
rend dieser Laufzeit entdeckten Mingel
miissen die Voraussetzung erfiillen, dass
sie erst in der genannten Frist entstanden
sind. Eine kompliziertere Angelegenheit
sind Mingel, die zwischen fiinf und zehn
Jahren entstehen (siehe Zitat oben).

Jede Mingelanmeldung erfordert ein
rechtlich fundiertes Vorgehen. So muss
ein Mangel sofort nach der Entdeckung
beim Unternehmer beanstandet werden,
um weitere Folgeschdden zu vermeiden.

Ebenso ist vor Ablauf einer gesetzli-
chen Frist der Vorbehalt gegen die Ver-
jdhrung anzumelden, damit der Unter-
nehmer sich nicht auf ein Fristversdum-
nis stiitzen kann.

Aus allen rechtlichen Situationen, die
bei Mingelriigen entstehen, ist es ange-
bracht, sich dariiber klarzuwerden, was
ein Versdumnis die Baugenossenschaft
kosten kann.

Die Genossenschaft als Bauherr ist
aber nicht in der Lage, alle Méngel fest-
zustellen, und ist darauf angewiesen,
dass die Mieter bei Neubauten und sa-
nierten Wohnungen ein wachsames
Auge haben. Beanstandungen sollten so-
fort gemeldet werden, damit die nétigen
Schritte eingeleitet werden konnen. In
einer Bauetappe, die kurz vor Ablauf der
Verjahrung steht, konnen gravierende
Mingel bestehen, zum Beispiel lose
Wandplatten, abgeloste Tapeten. Wenn
in diesem Fall die rechtzeitige Frist ver-
passt wiirde, entstinde unter Umstidnden
ein Schaden von Zehntausenden von
Franken.

Wir appellieren an die Mieter, diesem
gesetzlichen Anspruch auf kostenlose
Mingelbehebung volle Aufmerksamkeit
zu schenken.

Stadt-Land-Initiative
gegen die
Bodenspekulation

Diese Initiative ist mit 112340 Unter-
schriften zustandegekommen. Sie wird
zweifellos noch viel zu lesen und zu reden
geben. Die Initiative lautet:

I
Artikel 22" der Bundesverfassung wird
wie folgt gedindert:

! Eigentum ist gewihrleistet.

2 Grundstiicke diirfen nur zum Eigen-
gebrauch bei nachgewiesenem Bedarf
oder zur Bereitstellung preisgiinstiger
Wohnungen erworben werden. Der
Grundstiickerwerb zu Zwecken reiner
Kapitalanlage oder zur kurzfristigen
Weiterverdusserung ist ausgeschlossen.

Handédnderungen sind offentlich be-
kanntzumachen.

3 Nicht als Bauland erschlossene
landwirtschaftliche Grundstiicke unter-
liegen einer Preiskontrolle. Der Preis
darf den doppelten Ertragswert nicht
iibersteigen. An diesen Grundstiicken
kann Eigengebrauch nur geltend ma-
chen, wer die landwirtschaftliche Nut-
zung als Selbstbewirtschafter gewéhrlei-
stet.

4 Bisheriger Absatz 2

5 Bei Enteignung und Eigentumsbe-
schrankungen, die einer Enteignung
gleichkommen, ist Entschadigung zu lei-
sten, soweit eine bereits realisierte Nut-
zung der Sache aufgehoben oder einge-
schriankt wird. Bei Enteignung landwirt-
schaftlicher Grundstiicke ist Realersatz
zu leisten.

I1
Artikel 2294ater der Bundesverfassung wird
durch folgenden Absatz 4 ergiinzt:

4 Wertsteigerungen von Grundstiik-
ken infolge Raumplanungsmassnahmen
oder Erschliessungsleistungen des Ge-
meinwesens werden von den Kantonen
abgeschopft.

11
Ubergangsbestimmungen

Erschreckender Anstieg
der Neubaumieten

Allein zwischen November 1982 und
Mai 1983 haben sich die Mieten neu er-
stellter Wohnungen um durchschnittlich
10 Prozent verteuert. Seit November 1981
sind neu gebaute Wohnungen um nicht
weniger als 34 Prozent teurer geworden.
Die Mietzinsen der von November 1982
bis Mai 1983 erstellten Wohnungen be-



	"Mietrecht für die Praxis"

